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1 Ansprechpartner 

Branddirektion Leipzig 0341 123 - 9800 

Abt.: Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 0341 123 - 9873 

Sachgebiet 37.31 vbg.feuerwehr@leipzig.de 

Gerichtsweg 9   

04103 Leipzig   

2 Hintergrund 

Dieses Merkblatt konkretisiert die Anforderungen der technischen Regeln an den Stellen, wo 

Gestaltungsspielraum besteht oder eine Aussage der Brandschutzbehörde erforderlich ist. Damit 

werden zusätzliche Abstimmungen entbehrlich und die Einsatzkräfte finden standardisierte 

Rahmenbedingungen vor. Nur hiervon abweichende Fallkonstellationen bedürfen einer geson-

derten Abstimmung. 

3 Ergänzende Anforderungen an Löschwasseranlagen 

Die Technische Regel Technische Gebäudeausstattung fordert die Beachtung der DIN 14462. 

Verlaufen Löschwasserleitungen innerhalb von Nutzungseinheiten und nicht nur in baulichen 

Rettungswegen, sind die Leitungen vor Brandeinwirkung zu schützen. 

Sofern Anlagen für Sonderlöschmittel (z.B. Schaum) erforderlich werden, sind die Planungen 

grundsätzlich / ausnahmsweise mit der Branddirektion abzustimmen. 

3.1 Löschwasseranlagen „trocken“ 

Im Einzelfall wird eine Druckerhöhungsanlage erforderlich. Sofern die Pumpe nicht an eine gesi-

cherte Spannungsversorgung nach VDE 0100-560 angeschlossen ist, ist eine Anschlussmög-

lichkeit für die Feuerwehr (Stecker nach DIN 49441 ff. mit Bayonet-Überwurfring und Schutz-

kappe, Schutzart IP 68) an der Wassereinspeisestelle zusammen mit der Schaltstelle inkl. Be-

triebsanzeige vorzusehen. Standardleistungsfähigkeit der Feuerwehr sind 230 V bei max. 3,5 

kW. 

Ggf. ist eine Fernbetätigung der Entleerung erforderlich. Dazu ist dann im Einzelfall eine Ab-

stimmung mit der Branddirektion erforderlich. 

3.2 Löschwasseranlagen „trocken, nass“ und Löschwasseranlagen „nass“ 

Als Redundanz im Sinne der DIN 14462 ist eine Fremdwassereinspeisung für die Feuerwehr zu 

installieren. 

4 Einspeiseeinrichtungen 

Die Einspeiseeinrichtungen sollen sich an der Gebäudeaußenseite im unmittelbaren Zugangsbe-

reich der Feuerwehr befinden. Die Entfernung zur Straße oder Bewegungsfläche darf 15 m nicht 

überschreiten. Eine Abstimmung ist nur erforderlich, wenn vorgenannte Bedingungen nicht erfüllt 

werden können. 

Ist die Zuordnung einer Einspeisestelle zu einem Treppenraum nicht unmittelbar erkennbar oder 

werden mehrere Einspeisestellen an einer Stelle zusammen angeordnet, müssen diese mit Be-
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zeichnungen (z.B. Nummer des Treppenraums) versehen werden, die eine eindeutige Zuord-

nung zulässt. Eine Grundrissskizze mit den Entnahmebereichen ist im Inneren des Wand-

schrankes deutlich sichtbar und dauerhaft anzuordnen. Sofern ein Feuerwehrplan gefordert ist, 

müssen die Bezeichnungen in den Feuerwehrplan aufgenommen werden. Die Detailausführung 

ist mit der Branddirektion abzustimmen. 

Die Einspeisestellen sind immer mit dem Schild „Löschwassereinspeisung“ nach DIN 4066-D1 

(148 mm × 420 mm) deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Es ist grundsätzlich ein 

Einspeiseschrank zu verwenden. Eine Schließung der Feuerwehr soll nicht verbaut werden, da 

sonst eine Sachkundeprüfung nur im Beisein der Branddirektion erfolgen könnte. 

5 Entnahmeeinrichtungen 

Bei Objekten mit besonderen Schutzbereichen, die einen Abschluss hinter den Einsatzkräften 

erfordern wie beispielsweise Justizvollzugsanstalten oder gentechnische Anlagen mit entspre-

chender Schutzstufe, ist auf die Anordnung der Entnahmestelle besonderes Augenmerk zu rich-

ten. Die Planungen dazu sind entsprechend frühzeitig mit der Branddirektion abzustimmen. 

5.1 Wandhydranten und Entnahmestellen an trockenen Löschwasseranlagen 

Im Bereich der Branddirektion Leipzig sind an nasse bzw. trocken/nasse Anlagen nur Wandhyd-

ranten mit formstabilem Schlauch – Typ F oder Kombinationen mit diesem Typ anzuschließen. 

Wandhydranten oder Entnahmestellen sind an jedem Angriffsweg der Feuerwehr in jedem Ge-

schoss vorzusehen und im Bereich geschützter Teile des Rettungsweges anzuordnen. Analog 

zu Hochhäusern sind primär Vorraum oder Schleuse zu wählen, alternativ Treppenraum oder 

notwendiger Flur. Wandhydranten sind so anzuordnen, dass alle zu schützenden Bereiche mit 

einem Radius von 30 m (nicht durch Bauteile bzw. feste Einrichtungen wie Maschinen oder Mo-

biliar) abgedeckt werden.  

Wandhydranten sind mit dem Schild F003 „Löschschlauch“ (200 mm x 200 mm) nach ASR 1.3 

mit dem Zusatz „Typ F“ entsprechend DIN 4066 zu kennzeichnen. 

Die Entnahmestellen trocken sind mit dem Schild „Löschwasserleitung, trocken für Feuerwehr“ 

(74 mm x 210 mm) nach DIN 4066-D1 dauerhaft und deutlich sichtbar zu kennzeichnen. 

Sie sind innerhalb des Treppenraumes so anzuordnen, dass der geöffnete Schrank bzw. der 

angeschlossene Schlauch nicht den Rettungsweg (Treppenraum- bzw. Schleusentür) behindert 

und sich eine günstige Schlauchführung ergibt. 

 

6 Inkrafttreten 

  Die vorliegende Richtlinie wird mit dem Tag ihrer Veröffentlichung gültig. Frühere Regelungen 

verlieren zeitgleich ihre Gültigkeit. 


